
Hannover, 11.03.2010

Bereitschaftszeiten bei Castor-Einsätzen
OVG  sagt:  Anspruch  auf  1:1  Vergütung  besteht  
DPolG  fordert  von  Innenminister  Schünemann  die  sofortige  Umsetzung

In der Berufungsverhandlung am 25.01.2011 entschied das Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg, dass die Bereitschaftszeiten bei Castoreinsätzen zu 100 % vergütet 
werden müssen. Die Entscheidung des Verwaltungsgericht Lüneburg wurde 
aufgehoben.

Damit gab sie dem Kläger und mit ihm allen im Castor seit 2005 eingesetzten 
Kolleginnen und Kollegen recht, die damit aufgrund einer Musterprozess-
vereinbarung zwischen der DPolG und dem Innenministerium ebenfalls profitieren.

Das Gericht ließ die Revision zu.

Die DPolG fordert von Innenminister Schünemann die sofortige Umsetzung der 
gerichtlichen Forderung: 
„Honorieren Sie den aufreibenden Einsatz der Kolleginnen und Kollegen und führen  
Sie die 1:1 Vergütung wieder ein!“, so DPolG Chef Kliewer in einer ersten Reaktion.

Thomas Kliewer ist über die Landesgeschäftsstelle unter der Telefonnummer 0511 
340970 erreichbar.

Der Geschäftsführende Landesvorstand 


